
Entwurf vom 05.11.2014 

Satzung 
Ober die Erhebung von Abgaben 

fur die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung des Amtes Fohr-Amrum 
(GebOhrensatzung) 

yarn 

Aufgrund des §24a der Amtsordnung in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fur 
Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2,_4 6 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein, des Artikel II des Gesetzes zur Regelung abgabenrechtlicher Vorschrif-
ten vom 24.11.1998, der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Auskihrung des Abwasserabgaben-
gesetzes und der §§ 24 und 25 der Satzung Ober die Abwasserbeseitigung des Amtes FOhr-
Amrum (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung) wird nach Beschlussfassung durch den 
Amtsausschuss am ... folgende Satzung erlassen: 

I. Grundtagen der Abgabenerhebung 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt fur alle GrundstOcke im Bereich der Gemeinden Alkersum, Borgsum, 
Dunsum, Midlum, Nieblum, Oevenum, Oldsum, Suderende, Utersum, Witsum und Wrixum, 
mit Ausnahme der GrundstOcke, die Ober eine Anschlussleitung an die Abwasseranlage der 
Gemeinde Utersum angeschlossen sind. 

(2) Neben den in Absatz 1 genannten GrundstOcken gilt diese Satzung ebenfalls fur alle 
GrundstOcke im Bereich der Stadt Wyk auf Ftihr, die nicht Ober eine Anschlussleitung an die 
zentrale Abwasseranlage der Stadt Wyk auf Fohr angeschlossen sind. 

§2 
offentliche Einrichtung 

(1) Das Amt betreibt zentrale offentliche Einrichtungen fOr die Schnnutzwasserbeseitigung 
nach MafIgabe des § 4 der Satzung Ober die Abwasserbeseitigung des Amtes Fohr-Amrurn 
(Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung) in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Das Amt betreibt eine weitere Offentliche Einrichtung fur die Beseitigung des in Kleinklar-
anlagen anfallenden Schlamms und des in geschlossenen Gruben anfallenden Abwassers 
nach Mallgabe des § 4 der Satzung Ober die Abwasserbeseitigung des Amtes Fohr-Amrum 
(Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung) in der jeweils geltenden Fassung. 

§3 
Abgabenerhebung 

(1) Das Amt erhebt fOr die Vorhaltung und Inanspruchnahnne ihrer offentlichen Einrichtungen 
Gebuhren. 

(2) Das Amt fordert Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz fOr GrundstOcksanschlOsse 
nach MaRgabe der Allgerneinen Abwassersatzung (§ 25). 
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IV. Aufwendunqsersatz fur Grundstiicksanschliisse 

§ 15 
Kostenerstattunq 

(1) Der Aufwand fOr die Herstellunq, den Aus- und Umbau, die Anderunq und Unterhaltunq 
des GrundstOcksanschlusses (§ 6 Ziff. 3 der Allgemeinen Abwasserbeseitiqungssatzung) ist 
dem Amt in der tatsachlich entstandenen NOM zu erstatten. Erhalt em n GrundstOck mehrere 
Anschlussleitungen, so wird der Erstattunqsanspruch fOr jede Leitunq berechnet. Grund-
stOcksanschlOsse, die nachtraqlich durch die Teilunq oder zusatzliche Bebauunq von Grund-
stOcken erforderlich werden, werden wie Grundstucksanschlusse nach Satz 1 zusatzlich be-
rechnet.  

(2) .Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endqultigen Herstellung der Anschlussleitung, 
im Ubriqen mit der Beendigung der MaRnahme und wird einen Monat nach der Bekanntqabe 
des Kostenerstattungsbescheides zur Zahlunq  

§ 16  
Erstattundspflichtige 

Schuldner des Kostenerstattunqsanspruchs nach § 15 ist der EicientOmer des Grundstuckes,  
bei Wohnungs- oder Teilerqentum der VVohnungs- oder Teileigentumer. 1st das GrundstOck 
mit einem Erbbaurecht belastet, ist der Erbbauberechtiqte anstelle des EigentOmers erstat-
tungspflichtig. Die Wohnunqs- und TelleigentOrner einer EigentUmergemeinschaft sind Ge-
samtschuldner der auf ihr qemeinschaftliches GrundstOck entfallenden Kosten. Miteigent0-
mer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinqliche Berechtiqte sind Gesamtschuldner.  

IV. Schlussbestimmungen 

§175 
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflichten 

Die Abgabepflichtigen haben dem Amt jede Auskunft zu erteilen, die fur die Festsetzung und 
Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsver-
haltnisse am Grundstuck ist dem Amt sowohl vom Verauflerer als auch vom Erwerber inner-
hall) eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem GrundstOck Anlagen vorhanden, die 
die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z. B. grundstuckseigene Brunnen, Wasserzufuh-
rungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat der Abgabenpflichtige dies un-
verzuglich dem Amt schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht far ihn, wenn sol-
che Anlagen neu geschaffen, geandert oder beseitigt werden. Beauftragte des Amtes dOrfen 
nach Maggabe der Abgabenordnung und dieser Satzung Grundstucke betreten, urn Barnes-
sungsgrundlagen fur die Abgabenerhebung festzustellen oder zu OberprOfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermoglichen. 

§186 
Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichten und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezoge-
nen und grundstOcksbezogenen Daten, die aus der Prdung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach dem Baugesetzbuch dem Amt bekannt geworden sind, sowie aus dem Grund-
buch, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehorde und des Katasteramtes durch das 
Amt zulassig. Das Amt dart sich diese Daten von den genannten Amtern und BehOrden 
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Obermitteln lessen und diese zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung wei-
terverarbeiten. 

(2) Soweit die amtsangehOrigen Gemeinden im Geltungsbereich dieser Satzung sich bei der 
offentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedienen oder in den Gemeinden die offentli-
che Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, 1st das Amt berechtigt, sich die zur Fest-
stellung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach dieser Satzung er-
forderlichen personenbezogenen und grundstOcksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Ab-
gabenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

(3) Das Amt 1st befugt, auf der Grundiage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von 
nach den Absatzen 1 und 2 anfailenden Daten em n Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit 
den fOr die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese 
Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzu-
verarbeiten. 

§197 
Ord nungswidrigkeiten 

Zuwiderhandiungen gegen Pflichten nach § 5 Abs. 5 und § 17  der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 

§ 201-8 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Amtes 
Fohr-Amrum Ober die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 6.12,2007, zuletzt ge-
andert durch die 2. Nachtragssatzung yam 18.12.2008, aufler Kraft. 

Wyk, auf Fohr, den ... 
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